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Stand: 01.03.2026 – Der Text spiegelt den aktuellen Erkenntnisstand wider. Eine Gewährleistung für Vollständigkeit und 

Richtigkeit infolge einer evtl. späteren Auslegungsänderung kann nicht übernommen werden. 
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GLÖZ 3: Verbot des Abbrennens von Stoppelfeldern  

Zum Schutz von Kleinstlebewesen und der organischen Substanz im Boden dürfen Stoppelfelder nach wie 

vor nicht abgebrannt werden (außer mit Genehmigung zum Zweck des Pflanzenschutzes). 

 


